
 

 

Stadt Weilheim 
i.OB 

 

 
 

Weilheim i.OB, 09.02.2017 
 
 

EINLADUNG 
 

zur Sitzung des 
 

Stadtrates Weilheim i.OB 
 

am Donnerstag, 16.02.2017 
im großen Sitzungssaal des Rathauses 

 
 

Bitte benutzen Sie den barrierefreien Zugang  
über die Admiral-Hipper-Straße 16  

 
 
 

Öffentlicher Teil 
 

Beginn: 19.00 Uhr 
 

Tagesordnung siehe Anlage 1 
 

Nichtöffentlicher Teil  
 

Beratung im Anschluss an den öffentlichen Teil 
 

Tagesordnung siehe Anlage 2 
 
 
 
 
 

 
Markus Loth 
1. Bürgermeister 



 
2 
 

Anlage 1 zur Stadtratssitzung am 16.02.2017 
 
 

Tagesordnung 
 

Öffentlicher Teil 
 

 
 
 
1. Totengedenken für Herrn Mathias Markl 
 
2. Bekanntgaben 

 
3. Sachstand zur Entlastungsstraße für Weilheim 

 
4. Bauanfrage – Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage;  

Befreiung vom Bebauungsplan „Moosstraße und Sommerstraße“ 
 

5. Bebauungsplan „Gewerbegebiet Holzhofring“ – Satzungsbeschluss 
 

6. 19. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Verkehrsanbindung „Interkommunales Gewerbegebiet Achalaich“ 
- Billigung 
 

7. 20. Änderung des Flächennutzungsplanes  
„Gmünder Anwesen“ und „Gut Dietlhofen“ 
-  Abwägung 
-  Feststellungsbeschluss 

 
8.  Städt. Kindertagesstätten – Festsetzung der Benutzungsgebühren für das 
     Kalenderjahr 2017/2018 
 
9.  Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben für die Erstellung eines 

Gutachtens zur Erweiterung der Fußgängerzone 
 

  10.  Anfragen, Dringlichkeitsanträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anwesenheitsliste 
für die Stadtratssitzung vom 16.02.2017 

 
1. Anwesend stimmberechtigt:  28/29 
 

 a) Der Vorsitzende: 1. Bürgermeister Loth Markus 
Arneth-Mangano Petra 
Bertl Alexandra 
Enders Susann 

 Flock Angelika (später gekommen 19.25 Uhr) 
Gast Klaus 

 Grehl Karl-Heinz 
Hofer Petra 
Holeczek Brigitte 
Honisch Alfred  
Knittel Jochen 
Dr. Langer Johannes 

 Lechner Florian 
Loos Werner 

 Lunz-Schmieder Marion 
Martin Horst 
Merx Saika 
Mini Wolfgang 
Orawetz Uta 
Pentenrieder Rupert 
Dr. Reindl Claus 
Schreitt Anton 
Schwalb Roland 

 Dr. Stüber Eckart  
Thieler Ragnhild 
Trautinger Gerhard 
Wahlefeld Tillmann 

 Weber Walter 
Zirngibl Stefan 

  
2. Abwesend stimmberechtigt: StRin Asam (krank), StR Remesch (berufl. verh.) 
        
3. Anwesend nicht stimmberechtigt:  
 
 Schriftführer: Hr. Scharf (Stk), Hr. Kirchmayer (BA) 

 
 Aus der Verwaltung:           Fr. Liebmann, Hr. Schleich, Hr. Wunder 
 
 Presse: Fr. Gretschmann – Weilheimer Tagblatt 

Fr. Hofstätter - Kreisbote 
 

 
4. Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr (Öffentliche Sitzung) 
  
5. Ende der Sitzung: 21.50 Uhr (Nichtöffentliche Sitzung)   

 
Weilheim i.OB, 17.02.2017 

 

Vorsitzender:         Schriftführerin:  
 
Markus Loth         Karin Groß 
1. Bürgermeister        Hauptamtsleiterin 



Tagesordnungspunkt   Ö 10/2017 
Totengedenken für Herrn Mathias Markl 
 
Tagesordnungspunkt   Ö 11/2017 
Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
 
Vorgang: 
Der Stadtrat der Stadt Weilheim i.OB hat in seiner nicht öffentlichen Sitzung am 26.01.2017 
den folgenden Beschluss gefasst, der hiermit öffentlich bekannt gegeben wird: 
 
Altlastendeponie „Amtsgericht“, Sanierung – Vertrag GAB  
 
Dem Vertrag mit der Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB) über die 
Sanierung der stillgelegten Hausmülldeponie Amtsgericht der Stadt Weilheim wird 
zugestimmt.  
 
Protokollnotiz: 
Der Stadtrat der Stadt Weilheim i.OB hat in seiner öffentlichen Sitzung am 16.02.2017 vom 
Vorgang Kenntnis genommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 28 : 0  
 
Tagesordnungspunkt   Ö 12/2017 
Bauanfrage 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage 
Gartenstraße 15 
- Befreiung vom Bebauungsplan  
  „Moosstraße und Sommerstraße“ 
 
Beschluss: 
Der Bebauungsplan „Moosstraße und Sommerstraße“ wird aufgehoben. 
Die Bauverwaltung wird beauftragt, das hierfür erforderliche Verfahren nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches durchzuführen.  
 
Abstimmungsergebnis: 28 : 0  
 
Tagesordnungspunkt   Ö 13/2017 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Holzhofring“ 
- Satzungsbeschluss 
 
Gutachten des Bauausschusses vom 07.02.2017: 
Über die im Verfahren erneut eingereichten Bedenken und Anregungen wird unter 
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange im Sinne der vom Stadtbauamt vorgelegten 
Stellungnahmen entschieden.  
Es wird hierzu festgestellt, dass sich die hierbei ergebenden geringfügigen Änderungen 
lediglich von redaktioneller Natur sind und die städtebauliche Intention des Bebauungsplanes 
nicht verändern.  
 
Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Holzhofring“ wird mit der Maßgabe der Einarbeitung der 
sich ergebenden redaktionellen Änderungen und Ergänzungen samt Begründung gemäß  
§ 10 Baugesetzbuch als Satzung beschlossen.  
 
Beschluss: 
Das Gutachten des Bauausschusses vom 07.02.2017 wird zum Beschluss erhoben.  
 
Abstimmungsergebnis: 29 : 0  



Tagesordnungspunkt   Ö 14/2017 
19. Änderung Flächennutzungsplan   
Verkehrsanbindung 'Interkommunales Gewerbegebiet Achalaich'  
- Billigung 
 
Gutachten des Bauausschusses vom 07.02.2017: 
Über die vorliegenden Stellungnahmen und Anregungen wird gemäß §“ 1 und 2 
Baugesetzbuch unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Belange im Sinne der 
Stellungnahme des Stadtbauamtes abgewogen und entschieden.  
Die 19. Änderung des Flächennutzungsplanes ist dementsprechend zu ergänzen und 
anzupassen. Das Verfahren ist mit der öffentlichen Auslegung und erneuten Beteiligung der 
Fachbehörden weiterzuführen.  
 
Beschluss: 
Das Gutachten des Bauausschusses vom 07.02.2017 wird zum Beschluss erhoben.  
 
Abstimmungsergebnis: 24 : 5  
 
Tagesordnungspunkt   Ö 15/2017 
Sachstand zur Entlastungsstraße für Weilheim  
 
Verlauf : 
Die Herren Kordon und Maertz geben einen Überblick über den derzeitigen Stand der 
Untersuchungen und Planungen zur Entlastungsstraße Weilheim nach Aufnahme der 
Maßnahme in den Bedarfsplan für Bundesfernstraßen. 
Es wird ausgeführt, dass zunächst im Rahmen einer eingehenden Voruntersuchung ein 
Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben wird, um die Verkehrsbelastung für die Stadt 
Weilheim i.OB zu ermitteln und zu bewerten. In der Folge sollen alle möglichen Varianten der 
Trassenführung für die Entlastungsstraße untersucht werden. 
Dem Staatlichen Bauamt Weilheim ist für die Maßnahme insgesamt wichtig, einen möglichen 
breiten Konsens mit der Stadt Weilheim i.OB und den Bürgern zu erzielen. Insoweit sollen 
die Stadt Weilheim i.OB wie auch die Bürger in den Prozess nach Möglichkeit eingebunden 
werden. 
 
Nach dem Vortrag stehen die Herren Kordon und Maertz für Fragen der Stadträte zur 
Verfügung. 
Die Fragen der Stadträte werden beantwortet. 
 
Protokollnotiz: 
Der Stadtrat der Stadt Weilheim i.OB hat von den Informationen zum Sachstand rund um die 
Entlastungsstraße für Weilheim Kenntnis genommen. 
 
Tagesordnungspunkt   Ö 16/2017 
20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Gmünder-Anwesen“ und „Gut Dietlhofen“ 
- Abwägung 
- Feststellungsbeschluss 
 
Gutachten des Bauausschusses vom 07.02.2017: 
Über die vorliegenden Bedenken und Anregungen zur 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Gmünder-Anwesen“ und „Gut Dietlhofen“ wird unter Beachtung der 
öffentlichen und privaten Belange im Sinne der Stellungnahme des Stadtbauamtes gemäß 
§§ 1 und 2 Baugesetzbuch abgewogen und entschieden.  
 
Die vom Landratsamt Weilheim-Schongau empfohlene Ergänzung des Umweltberichtes in 
der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung, um Argumente des Umwelt- und 



Naturschutzes zur getroffenen Standortentscheidung, wird als redaktionelle Ergänzung 
angesehen.  
 
Die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Weilheim i.OB wird mit der 
Maßgabe der Einarbeitung der redaktionellen Änderung festgestellt.  
 
Beschluss: 
Das Gutachten des Bauausschusses vom 07.02.2017 wird zum Beschluss erhoben.  
 
Die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Weilheim i.OB wird in der Fassung 
der Planung vom 17.11.2016 mit der Maßgabe der Einarbeitung der redaktionellen Änderung 
festgestellt.  
 
Abstimmungsergebnis: 29 : 0  
 
 
Tagesordnungspunkt  Ö 17/2017 
Städt. Kindertagesstätten – Festsetzung der Benutzungsgebühren für das 
Kindergartenjahr 2017/2018 
 
Gutachten: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt, der von der Verwaltung vorgelegten Elften Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der 
städt. Kindertageseinrichtungen in Weilheim i.OB zuzustimmen. 
 
Beschluss: 
 
Der von der Verwaltung vorgelegten Elften Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städt. Kindertageseinrichtungen in 
Weilheim i.OB wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis:  29 : 0 
 
 
Tagesordnungspunkt   Ö 18/2017 
Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben für die Erstellung eines Gutachtens 
zur Erweiterung der Fußgängerzone 
 
Vorgang: 
 
Nachdem eine Sachdiskussion über den Inhalt des Gutachtens entstanden ist, stellt Herr 1. 
Bürgermeister Loth den Antrag zur Geschäftsordnung, den Vorgang wieder in den 
Verkehrsausschuss zu verweisen. 
 
Beschluss: 
 
Die überplanmäßigen Ausgaben für die Erstellung eines Gutachtens zur Erweiterung der 
Fußgängerzone werden nicht genehmigt. Die Angelegenheit wird wieder an den 
Verkehrsausschuss zur erneuten Beratung verwiesen. 
 
Abstimmungsergebnis:  22 : 7 


